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Qualifizierungsförderung für Beschäftigte im Hotel- und Gastgewerbe 

Das Arbeitsmarktservice (AMS) fördert mit dieser Beihilfe die Kosten der Qualifizierungs-
maßnahmen von ArbeitnehmerInnen im Hotel- und Gastgewerbe. Ziel ist es, die Dauer der 
Saisonarbeitslosigkeit zu reduzieren und Weiterbildungsaktivitäten zu fördern.  

 

Wer? 
Diese Förderung erhalten alle Arbeitgeber im 
Hotel- und Gastgewerbe, die in der Woche 
vor dem (geplanten) Saisonbeginn im Rah-
men des Arbeitsverhältnisses die Teilnahme 
an Qualifizierungsmaßnahmen ermöglichen 
und mitfinanzieren. 

Bei Vorlage eines Bildungsplanes sind 
folgende Personen förderbar: 

• ArbeitnehmerInnen im Hotel- und Gastge-
werbe, die sich in einem vollversicherungs-
pflichtigen Arbeitsverhältnis befinden und 
unmittelbar vor Beginn der Qualifizierungs-
maßnahme beim Arbeitsmarktservice ar-
beitslos oder in Schulung vorgemerkt sind. 

Nicht förderbar sind:  

• UnternehmenseigentümerInnen, 
• Lehrlinge, 
• überlassene ArbeiterInnen von gewerbli-

chen Arbeitskräfteüberlassern, für die der 
Kollektivvertrag für das Gewerbe der Ar-
beitskräfteüberlassung gilt. 

Was? 
Gefördert wird die Teilnahme an Qualifizie-
rungsmaßnahmen. Die Auswahl der Maß-
nahme erfolgt durch das Unternehmen in Ab-
sprache mit den ArbeitnehmerInnen. Die Bei-
hilfe wird nur nach Vorlage eines Bildungspla-
nes gewährt, wenn die gewählte Qualifizie-
rungsmaßnahme als arbeitsmarktpolitisch 
sinnvoll einzustufen ist und das Begehren vor 
Beginn der Qualifizierungsmaßnahme(n) ein-
gebracht wird. 

Wie viel? 
Die Höhe der Förderung beträgt neunzig Pro-
zent der Kursgebühren.  

Wo? 
Für weitere Informationen wenden Sie sich 
bitte an das Arbeitsmarktservice Vorarlberg, 
Rheinstraße 33, 6901 Bregenz. 
Kontakt: 
Frau Mag. Maria Liepert 
Tel: 05574/691-80601 
Mail: maria.liepert@ams.at 

oder unter 
www.ams.at/vbg 
 


